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Mehr Flexibilität und gleichzeitig mehr soziale Sicherheit –
die EU-Staaten sollten in der Arbeitsmarktpolitik beides an-
streben, empfiehlt die EU-Kommission. Denn Marktfreiheit
stärke die Absicherung der Beschäftigten, flexibility und se-
curity ergänzten einander. Doch das Flexicurity-Konzept der
EU ist noch nicht tragfähig, bemängeln die WSI-Forscher
Hartmut Seifert und Andranik Tangian.* „Die bisherigen
Flexicurity-Überlegungen leiden nicht nur an konzeptionel-
len Schwächen, sie sind auch empirisch und theoretisch un-
zureichend fundiert.“ Seifert und Tangian haben darum den
empirischen Zusammenhang von Flexibilität und sozialer Si-

cherheit in der EU überprüft. Nach einer Berechnung auf Ba-
sis von Eurofound-Daten aus 31 Ländern stellen sie fest: „In
keinem der EU-Mitgliedsländer ist bislang ein hoher Grad
der Arbeitsflexibilität mit einem hohen Grad an sozialer Si-
cherheit verwirklicht.“

Flexible Beschäftigungsformen, prekäre Arbeitsbedingun-

gen. Seifert und Tangian haben für alle EU-Mitgliedsstaaten
Indikatoren für Flexibilität und Unsicherheit gebildet und
den statistischen Zusammenhang ermittelt. Dabei wird deut-
lich:  „Alle EU-Mitgliedsländer bewegen sich noch weit vom
Idealzustand entfernt, wie ihn die EU-Kommission mit ihren
Flexicurity-Überlegungen anstrebt.“ Halbwegs gut meistere
gegenwärtig allein Finnland den Zielkonflikt, erklären die
Forscher.

Fast überall gehen flexible Beschäftigungsformen mit pre-
kären Arbeitsbedingungen einher. Von Flexicurity könne da-
rum noch keine Rede sein, sagen Seifert und Tangian – in der
Praxis zeigt sich eine spürbare Schieflage. Die verschiedenen
Formen der Flexibilität sorgen in unterschiedlichem Maße
für Unsicherheit: Ständiges Heuern und Feuern schadet der
Sicherheit der Arbeitnehmer mehr als Anpassungen der Ar-

beitszeit. Durch verringerte Arbeitszeiten und veränderte be-
triebliche Organisation können Entlassungen vermieden
werden. Der Hauptgrund für prekäre Lebenslagen der Er-
werbstätigen waren in den vergangenen Jahren aber Niedrig-
löhne, so die WSI-Analyse. Vor allem Geringverdiener in den
mittelosteuropäischen Beitrittsstaaten leiden unter mangeln-
der finanzieller Absicherung. Deutschland schneidet im EU-
Vergleich der sozialen Sicherheit recht gut ab und liegt beim
Länderranking im Drittel mit den besten Werten. Beim
 Flexibilitäts-Index des WSI rangiert die Bundesrepublik im
Mittelfeld.

Ein Weg zur Flexicurity: Ausgleichszahlungen für geleiste-

te Anpassung. Befristet Beschäftigte und Leiharbeiter verdie-
nen in der Bundesrepublik weniger als andere Erwerbstätige.
Dabei müssten sie als Ausgleich für erbrachte Flexibilität ei-
gentlich mehr bekommen, so die Arbeitsmarktexperten des
WSI. Denn Beschäftigte mit Zeitverträgen und Leiharbeiter
tragen ein höheres Risiko, arbeitslos zu werden. Auf anderen
Märkten werden Risiken besonders vergütet: Wer riskante
Anlagen tätigt, bekommt einen höheren Zins. Laut Seifert
und Tangian würden Ausgleichszahlungen für flexibel Be-
schäftigte der Flexicurity-Grundidee entsprechen. Es sei zu-
dem sinnvoll, atypisch Beschäftigten den gleichen Zugang zu
beruflicher Weiterbildung und sozialen Sicherungssystemen
zu schaffen. Auch arbeitsmarktpolitische Hilfen bei Job-
wechseln sowie eine ausreichende Grundsicherung im Alter
können dazu beitragen, dass mehr Flexibilität nicht zwangs-
läufig mehr Prekarität bedeutet.   �
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Welche Sicherheit? Welche Flexibilität?

Das Flexicurity-Konzept der EU-Kommission 

hat zum Ziel, Beschäftigungsfähigkeit zu 

schützen, nicht einzelne Arbeitsplätze.

Nur so könne Beschäftigung auch

 im Strukturwandel erhalten bleiben.

Das WSI nennt Mindestkriterien, damit auch 

bei einer solchen Arbeitsmarktpolitik von 

sozialer Sicherheit gesprochen werden kann: 

� Die Einkommen sollten über der 

Niedriglohnschwelle liegen,

� die Übergänge zu neuen Stellen

möglichst nahtlos erfolgen und

� es sollte die Chance auf Weiterbildung 

bestehen, damit die Beschäftigungsfähigkeit 

mit dem Strukturwandel Schritt hält. 

Die Forscher des WSI haben die interne 

und externe Flexibilität der europäischen 

Arbeitsmärkte gemessen. 

� Zur ersten Gruppe zählen alle 

betriebsinternen Anpassungen an 

Auftragsschwankungen – bei fixer Zahl der 

Arbeitsplätze. Dazu gehören Veränderungen 

der Arbeitszeit, des Einkommens, der 

betrieblichen Organisation. 

� Externe Flexibilität meint dagegen das 

Einstellen und Entlassen von Beschäftigten. 

Auch der Einsatz von befristeten Stellen 

und Zeitarbeitern fällt darunter.
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Noch ist es keinem europäischen Land gelungen, flexible Arbeitsmärkte mit einem 

hohen Maß an sozialer Sicherheit zu verbinden. In der Praxis geht Flexibilität stets 

mit prekären Arbeitsbedingungen einher.


